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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Sie freundlich darauf 
hinweisen, dass Sie zukünftig bitte 

bei allen Anliegen im Rathaus  
vorab einen Termin vereinbaren.

Wir wollen dadurch sicherstellen, 
dass die Mitarbeiterin oder der 

Mitarbeiter dann auch für Sie die 
Zeit hat, die für Ihr Anliegen  

erforderlich ist. Hierdurch ersparen 
wir Ihnen unnötige Wartezeiten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihre Gemeindeverwaltung

WirÊhabenÊfürÊDichÊeinenÊPlatzÊfürÊeine: 

geringfügigeÊBeschä�igung 
inÊunsererÊSchulkindbetreuungÊ(SKB)Ê 

(m/w/d)Ê 

oderÊein: 

freiwilligesÊsozialesÊJahrÊ(FSJ)Ê 
inÊunseremÊKindergarten 

(m/w/d)ÊÊ 

abÊ 

1. SeptemberÊ2024 

BewerbungsschlussÊistÊderÊ29.ÊMärzÊ2024 
 

DuÊbistÊbereitÊdieÊEntwicklungsschri�eÊunsererÊKinderÊzuÊbegleitenÊundÊhastÊ
einÊgroßesÊÊ  ÊÊÊfürÊÊunsereÊKleinen,ÊdannÊkommÊzuÊuns.Ê 
 

MehrÊInforma�onenÊbekommstÊDuÊdirektÊbei: 
FrauÊReiserÊ(LeitungÊKindergartenÊ/ÊSchulkindbetreuung)Êunter: 
07081Ê/Ê7032ÊoderÊkindergarten@hoefen-enz.de 
KindergartenÊuntermÊRegenbogen 
WildbaderÊStraßeÊ3,Ê75339ÊHöfenÊanÊderÊEnzÊ 

DuÊbistÊbereitÊdieÊEntwicklungsschri�eÊunsererÊKinderÊzuÊbegleitenÊundÊhastÊ
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

B E K A N N T M A C H U N G 

zur 4. Sitzung des Gemeinderates am Montag, 25.03.2024, 
19:30 Uhr im Saal der Enzauenhalle, Enzauenweg 9

Tagesordnung
1.  Bürger fragen
2. Bekanntgaben
3.  Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
4.  Breitbandausbau - Mitverlegung / Vorstreckung von Leerroh-

ren zur Vorhaltung von Kapazitäten
5.  Bauanträge
5.1  Antrag auf Baugenehmigung,  

hier: Flurstück 266/1, Gräfenau 60, Bau einer Leichtbauhalle 
neben der Enz

6.  Verschiedenes
7.  Protokoll vom 26.02.2024

Höfen an der Enz, 18.03.2024

gez. Thomas Braune
1. stellv. Bürgermeister

Vermessungsarbeiten auf der B 294 /  
Hindenburgstraße vom Kreisverkehr  

bis Eyachbrücke
Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Baden-Württemberg führt Vermessungen im Nivellement-
netz 1. und 2. Ordnung durch.
Hierzu wird an einem Tag im Zeitraum vom 11.03.2024 
- 27.04.2024 eine halbseitige Sperrung erfolgen. Die Ver-
kehrsregelung erfolgt mittels einer Lichtsignalanlage. 
Es erfolgt keine Sperrung der Straße.
Die Bushaltestellen im Bereich der Hindenburgstraße 71 und 
Nr. 64 müssen zu jeder Zeit verkehrssicher bedient werden 
können.
Wir bitten um Beachtung und Verständnis, wenn es im vor-
genannten Zeitraum zu Behinderungen kommen kann.
Gemeinde Höfen an der Enz 
- Ordnungsamt -
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NOTDIENSTE
   Ärztlicher Notfalldienst

Die Bevölkerung wird von den Ärzten der Notfallpraxen 
Siloah St. Trudpert Klinikum Pforzheim und Krankenhaus 
Neuenbürg versorgt.

Notfallpraxis im Siloah St. Trudpert Klinikum (mit Kinder-
abteilung), Wilferdinger Straße 67, 75179 Pforzheim
Notdienstzeiten: 9 bis 22 Uhr (Montag, Dienstag, Donnerstag)
16 bis 22 (Mittwoch und Freitag)
8 bis 22 Uhr (Samstag, Sonntag, Feiertag)

Notfallpraxis im Krankenhaus Neuenbürg, 
Marxzeller Straße 46,  75305 Neuenbürg 
Notdienstzeiten: 10 bis 16 Uhr (Samstag, Sonntag, Feiertag)

Weitere Möglichkeit einer diensthabenden Notfallpraxis:
Kreisklinikum Calw-Nagold – Kliniken Calw
Eduard-Conz-Straße 6, 75365 Calw
Notdienstzeiten: 10 bis 18 Uhr (Samstag, Sonntag, Feiertag)
Allgemeine Notfallpraxis Freudenstadt
Krankenhaus Freudenstadt 
Karl-von-Hahn-Str. 120, 72250 Freudenstadt
Notdienstzeiten: 10 bis 21 Uhr (Samstag, Sonntag, Feiertag)

Die einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst lautet 116117.
In lebensbedrohlichen Situationen Rettungsdienst 112
Weitere Kliniken/aktuelle Öffnungszeiten unter: https://www.
kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden

   Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Kreis Calw: 116117
Notdienstzeiten: 10 bis 18 Uhr (Samstag, Sonntag, Feiertag)

   Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kreis Calw: 116117
Notdienstzeiten: 8 bis 21 Uhr (Samstag, Sonntag, Feiertag)
Notfallpraxis Kinder Freudenstadt
Krankenhaus Freudenstadt: 116117
Karl-von-Hahn-Str. 120, 72250 Freudenstadt
Notdienstzeiten: 9 bis 14 Uhr (Samstag, Sonntag, Feiertag)

   Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
0761 12012000 Es erfolgt eine Bandansage. 
Hier müssen Sie Ihre Postleitzahl angeben und im Weiteren 
werden Ihnen Zahnärzte heimatnah benannt.

   Sonntagsdienst der Apotheken
Die Apotheken-Notdienst-Telefon-Nummer 
(deutschlandweit rund um die Uhr kostenfrei) lautet: 
Festnetz Telefon 0800 0022833, mobil 22833 (0,69 Euro/min)

Samstag, 23.03.2024
Rosen-Apotheke Calw, Heinz-Schnaufer-Str. 45,
75365 Calw-Heumaden (Tel. 07051 3323)

Sonntag, 24.03.2024
Spitzweg-Apotheke Calw, Friedhofstr. 21,
75365 Calw-Stammheim (Tel. 07051 3344)

   Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 07231 1332966

 
 Foto: Pixabay.com
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Die Gemeinde Höfen an der Enz sucht für seine rund 1.700 Einwohner, Sie als: 
 

Staatl. anerkannte/-r Erzieher/-in,  
päd. Fachkraft  

o. ä.  
(m/w/d) 

(unbefristetes Arbeitsverhältnis)  
 

für unseren Kindergarten „Unterm Regenbogen“  
in  

Teilzeit (27,3 Stunden / Woche) im Kindergartenbereich  
ab 01. Juni 2024 oder zu einem späteren Zeitpunkt  

 
 

Wir wünschen uns von Ihnen:  
 Einen staatlich anerkannten Abschluss als Erzieherin/in, Kinderpfleger/in oder 

eine abgeschlossene Berufsausbildung nach Fachkräftekatalog § 7 KiTaG 
•  Einen achtsamen und liebevollen Umgang mit den Kindern 
• Eine kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Team und 

den Eltern  
•  Erfahrung in Beobachtung, Dokumentation und Entwicklungsbegleitung  
•  Spaß am eigenständigen Arbeiten  
•  Zeitliche Flexibilität  
 
Wir bieten Ihnen:  
•  Ein freundliches, aufgeschlossenes und kompetentes Team  
• Fortbildungen im Rahmen der pädagogischen Arbeit  
•  Attraktive Vergütung nach TVöD mit zusätzlicher betrieblicher Altersvorsorge 
• Freiräume zur Mitgestaltung  
•  Ansprechende Räumlichkeiten und Außengelände  
 
 
Sind Sie bereit die Entwicklungsschritte unserer Kinder zu begleiten? Wenn „JA“, 
dann freuen wir uns schon jetzt darauf, Sie persönlich kennenzulernen!  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? 

 
Dann freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen und vollständigen 
Bewerbungsunterlagen bis zum  
 

19. April 2024. 
 

 
Bitte senden Sie diese an: 
 
Gemeinde Höfen an der Enz 
z.Hd. Frau Rehklau 
Wildbader Straße 1 
75339 Höfen an der Enz 
 
oder im pdf-Format per Mail an: 
 
buergermeister@hoefen-enz.de 

 
 
Für Fragen steht Ihnen  
Frau Reiser (Kindergartenleitung) 
gerne zur Verfügung.  
07081 / 70 32 
 
 
 
 
 
 
 
Nutzen Sie Ihre Chance, 
gestalten Sie mit uns 
gemeinsam die Zukunft 
von Höfen an der Enz! 
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Aktuelle Informationen zum  
Breitbandausbau, beispielsweise 
welche Objekte einen kostenlosen 
Hausanschluss erhalten bzw.  
nähere Informationen zu den  
Gestattungsverträgen, finden Sie 
auf der Homepage der Gemeinde

Bürgerinformation in der öffentlichen GR-Sitzung  
am 25.03.2024
In der Gemeinderatssitzung, welche am Montag, den 25.03.2024 
ab 19:30 Uhr im Nachtwächtersaal der Enzauenhalle stattfindet, 
wird das Thema Breitbandausbau öffentlich behandelt. Herr Sa-
ger-Roßbroich von der Breitbandberatung Baden-Württemberg 
wird an der Sitzung teilnehmen und die Hintergründe der För-
derung sowie insbesondere die Situation in den Neuen Äckern, 
der Wildbader Straße und Hindenburgstraße näher beleuchten. 
Herr Sager-Roßbroich ist ein sehr kompetenter Ansprechpartner, 
der uns bei allen Fragen rund ums Breitband unabhängig berät. 
Betroffene bzw. interessierte Bürger sind herzlich eingeladen, die 
Sitzung zu besuchen.
Der Gemeinderat wird in der Sitzung darüber entscheiden, ob Ka-
pazitäten vorgehalten werden, damit Gebäude, welche entlang 
der verlegten Glasfaserleitung liegen und nicht unter die Förder-
fähigkeit fallen, im eigenwirtschaftlichen Ausbau angeschlossen 
werden können. Ebenfalls wird darüber entschieden, ob Leer-
rohre mitverlegt werden, um Kapazitäten für den Anschluss von 
Straßenzügen vorzuhalten, welche bei dem Ausbau nicht berück-
sichtigt werden können, aber ggf. später angeschlossen werden 
sollen.

1. Trassenbegehung am 14.03.2024
Am 14.03.2024 fand die erste Trassenbegehung statt. Hierbei 
nahmen Vertreter der Infratech Bau GmbH, des Eigenbetrie-
bes Breitband Landkreis Calw, des Straßenbauamtes sowie der 
Gemeinde teil. Es wurden die Landes- und Bundesstraße (Lie-
benzeller Straße, Hindenburgstraße, Wildbader Straße) sowie 
der Bereich Neue Äcker, Bahnhofstraße, Langenackerweg und 
Schönklingstraße begangen. Bei der Begehung wurden insbe-
sondere die Begebenheiten vor Ort (Topografie, Breite der Geh-
wege, bereits verlegte Leitungen, Bahnquerung, etc.) angeschaut 
und versucht, einen optimalen Trassenverlauf unter Berücksichti-
gung der Fördervoraussetzungen zu bestimmen. Eine zweite Be-
gehung ist notwendig, da aus zeitlichen Gründen nicht der ganze 
Ort begangen werden konnte.

Gestattungsverträge
Die Gestattungsverträge wurden bereits an alle Eigentümer / 
Vertreter der Eigentümergemeinschaften / Hausverwaltungen 
versendet, welche einen kostenlosen Hausanschluss erhalten 
können. Bei Interesse an dem kostenlosen Anschluss bitte den 
Gestattungsvertrag bis spätestens 28.03.2024 an die auf dem 
Vertrag stehende Adresse zurücksenden. Alternativ können Sie 
den Vertrag auch gerne Frau Volkmer auf dem Rathaus zukom-
men lassen, welche die Verträge gesammelt weiterleitet. Bitte 
achten Sie darauf, dass alle Eigentümer den Gestattungsver-
trag unterschreiben.

Keinen Gestattungsvertrag erhalten?
Grundsätzlich erhalten alle Eigentümer bzw. Vertreter der Eigen-
tümer, deren Objekt unter die Förderung fällt und damit einen 
kostenlosen Glasfaserhausanschluss erhalten kann, einen Gestat-
tungsvertrag zugesendet.
Natürlich kann es auch passieren, dass versehentlich ein Gestat-
tungsvertrag für einen förderfähigen Hausanschluss untergegan-
gen ist. Sollte Ihr Objekt förderfähig sein und Sie haben keinen 
Vertrag erhalten, dann melden Sie sich bitte auf dem Rathaus 
(alexandra.volkmer@hoefen-enz.de, Tel.: 07081 784-31).
Wenn Sie einen Glasfaserhausanschluss wünschen, obwohl Ihr 
Objekt nicht unter die Förderung fällt, können Sie hierfür ggf. 
ein Angebot von der Firma Infratech Bau GmbH bekommen. Bit-
te schreiben Sie hierzu einfach eine Mail an die Gemeinde (ale-
xandra.volkmer@hoefen-enz.de) und geben hierbei die Adresse 

des Objektes sowie Ihre Kontaktdaten an. Die Anfragen werden 
bei der Gemeinde gesammelt und anschließend gebündelt an 
die Firma Infratech Bau GmbH weitergeleitet. Diese prüft, ob ein 
Hausanschluss bei Ihrem Objekt möglich ist und meldet sich bei 
Ihnen für die Erstellung eines individuellen Angebots.

Rückfragen?
Bei Rückfragen zum Glasfaserhausanschluss können Sie sich di-
rekt an die Firma Infratech Bau GmbH wenden (hausanschluss@
infratech-bau.de). Bei Fragen zu Glasfaserinternetprodukten kön-
nen Sie sich direkt an den Netzbetreiber nswnetz unter 07051 
1579050 oder per E-Mail info@nswnetz.de wenden. Bei allen an-
deren Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Rathauses gerne 
zur Verfügung. Ansprechpartnerin ist Frau Alexandra Volkmer 
(alexandra.volkmer@hoefen-enz.de, Tel. 07081 784-31).

Aus dem Gemeinderat

Nominierung der Höfener Bewerber  
für die Gemeinderatswahl
Anfang März trafen sich 23 Anhänger der Wählervereinigungen 
„Höfener Bürger“ und „Freie bürgerliche Wählervereinigung“ um 
in einer gemeinsamen Versammlung ihre Kandidaten für die 
Gemeinderatswahl am 09. Juni 2024 aufzustellen. Die Versamm-
lungsleiter Thomas Braune und Hartmut Koch begrüßten die Teil-
nehmer und stellten den Ablauf zur Wahl der Bewerber vor.
Die Versammlungsteilnehmer einigten sich darauf, eine gemein-
same Liste aufzustellen. Von den 10 aktiven Gemeinderäten stell-
ten sich sechs erneut zur Wahl zur Verfügung. Sechs weitere Kan-
didaten konnten in vorangegangenen Gesprächen gewonnen 
werden, so dass 12 Kandidaten zur Auswahl standen.
In geheimer Abstimmung wurden in der Reihenfolge Thomas 
Braune, Hartmut Koch, Sandra Posteur, Jasmin Eberle, Pascal 
Burghardt, Joachim Metzler, Jana Hess, Benjamin Kolasch, Mar-
kus Kraft, Jacqueline Schneider, Martin Siegel und Pascal Simon 
in den gemeinsamen Wahlvorschlag „Höfener Bürger“ gewählt.

Höfen an der Enz
Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr übt!
Die nächste Übung der Freiwilligen Feuerwehr findet am Sams-
tag, den 23.03.2024, um 19.00 Uhr statt. Der Kommandant bittet 
um vollzähliges und pünktliches Erscheinen!

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT

STÄRKE - STEP-Elterntraining - Online-Kurs
Mehr Sicherheit in der Erziehung – weniger Stress im Alltag

11. April 2024
9 Termine, donnerstags wöchentlich, jeweils 19:30 – 21:30 Uhr
Mit diesem Angebot sollen Eltern in ihren Aufgaben der Erzie-
hung unterstützt und gestärkt werden. Der Elternkurs bietet 
Eltern eine wirksame Strategie, um den Erziehungsalltag gut zu 
bewältigen, Stress zu reduzieren und eine tragfähige Beziehung 
zu den Kindern aufzubauen. Kurze Impulse, Austausch über All-
tagssituationen und viele Übungen helfen die Erziehungssitua-
tion nachhaltig zu verändern. Die Teilnehmer lernen mit Kindern 
über Gefühle und Probleme zu sprechen, ihre Kinder zu ermuti-
gen und in kleinen Schritten klare Grenzen zu setzen. Teilnehmen 
dürfen alle Familien aus dem Landkreis Calw mit Kindern im Alter 
von 0 - 18 Jahren. Informationen zum STEP-Elterntraining finden 
Sie unter www.instep-online.de
Kursleitung: Simone Völker, Erzieherin u. STEP-Elternkursleiterin
Kursgebühren: Für Familien, die sich in einer besonderen Le-
benssituation befinden oder durch die Folgen der Corona-Pan-
demie oder andere Herausforderungen besonders belastet sind, 
ist die Teilnahme kostenlos. Die Teilnehmergebühr übernimmt 
der Landkreis Calw im Rahmen des Landesprogramms STÄRKE.


